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Die Vorschriften dieser Abtheilung gelten für 
elektrische Starkstromanlagen belw. 'fheile von 
solchen, bei denen die effektive Spannung zwischen 
irgend zwei Leitungen oder einer Leitung und Erde 
über 250 aber unter 1000 Volt beträgt, mit Ausnahme 
elektrischer Bahnanlagen. 

Derartige Anlagen werden als Mittelspan
nungs-Anlagen bezeichnet. 

Allgemeines. 
§1. 

Bezeichnungen. 
a) Isolation. Als isolirend im Sinne der fol

genden Vorschriften gelten faserige oder poröse 
Isolirstoffe, die mit. geeigneter Isolirmasse getränkt 
sind, ferner feste Isolirstoffe, die nicht hygroskopisch 
sind. Eine genügende Isolation bieten diese Stoffe 
dann, wenn sie in solcher Stärke verwendet werden, 
dass sie bei den im Betriebe vorkommenden Tempera
turen von einer Spannung, die die Betriebsspannung 
um 1000 Volt übersteigt CU eberspannung von 1000 Volt), 
nicht durchschlagen werden. 

b) Erdung. Einen Gegenstand im besonderen 
Sinne dieser Vorschriften erden heisst ihn mit der 
Erde derart leitend verbinden, dass er eine für 
unisolirt stehende Personen gefährliche Spannung 
nicht annehmen kann. 

1* 
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c) Freileitungen. Als Freileitungen gelten 
alle ausserhalb von Gebäuden an Isolatoren befestig· 
ten oberirdischen Leitungen ohne metallische Um
hüllung und ohne Schutzverkleidung. 

d) Isolirte Leitungen. Als isolirte Leitungen 
gelten umhüllte Leitungen, die nach 24stündigem 
Liegen im Wasser eine Ueberspannung von 
1000 V olt gegen das Wasser eine Stunde lang aus
halten. 

e) Feuersichere Gegenstände. Als feuer
sicher gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet 
werden kann oder nach Entzündung nicht von selbst 
weiter brennt. 

f) Betriebsräume. Als Betriebsräume gelten 
Räume für elektrische Maschinen, Akkumulatoren 
und Apparate, soweit sie nur instruirtem Personal 
zugänglich sind. 

§ 2. 

Uebertritt höherer Spannung. 

Der Uebertritt höherer Spannung in Stromkreise 
für niedrigere Spannung muss verhindert oder unge
fährlich gemacht werden, z. B. durch erdende oder 
kurzschliessende oder abtrennende Sicherungen oder 
durch dauernde Erdung geeigneter Punkte. 

§ 3. 

Erdung und Verbindung benachbarter 
Meta11theile. 

Alle leitenden nicht stromführenden Gegenstände 
in der Nähe von Theilen, die unter Spannung stehen, 
müssen, soweit sie von einer Person unabsichtlich 
gleichzeitig berührt werden können, mit einander 
leitend verbunden sein; sie dürfen isolirt sein, wenn 
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es unmöglich ist,· dass eine und dieselbe Person 
unabsichtlich diese Gegenstände und zugleich einen 
nicht isolirten Gegenstand berührt, oder wenn sie 
selbst als spannungslos zu haltende Theile einer 
Isolationseinrichtung dienen. (Betreffend beson
dere Vorschriften für Generatoren und Motoren 
siehe § 5.) 

Die äussere Metallumhüllung von Leitungen, 
oer äussere Bleimantel oder die Armirung von 
Kabeln (mit Ausnahme von direkt in die Erde ver
legten Kabeln), sowie metallische Schutzverkleidungen 
von Theilen, die unter Spannung stehen, müssen 
geerdet sein. Metallene Schutzdrähte und Schutz
netze sind zu erden, wo eine gute Erdung erreich
bar ist; ist dies nicht der Fall, so sind ander
weitige, entsprechend wirkende Sicherheitsmittel 
anzuwenden. 

§ 4. 

Vermeidung von Explosions- und 
Brandgefahr. 

In Räumen, in denen betriebsmässig explosible 
Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vorkommen, 
dürfen Maschinen, mit Ausnahme derjenigen, die 
weder Bürsten noch Schleifkontakte haben, und 
Apparate, an denen betriebsmässig Funken auf
treten können, nur unter Verwendung von Schutz
kästen, welche jede Feuersgefahr ausschliessen, auf
gestellt werden. In allen Fällen ist die Aufstellung 
oerart auszuführen, dass etwa im Betriebe der 
elektrischen Einrichtungen auftretende Feuererschei
nungen keine Entzündung brennbarer Stoffe hervor
rufen können. Widerstände müssen so beschaffen 
sein, dass weder durch Erwärmung noch durch 
Funkenbildung eine Entzündung der explosiblen 
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GemiHche hervorgerufen werden kann. Bogenlampen
widerstände und Bogenlampen, sowie nicht unter 
Luftabschluss brennende Glühlampen dürfen über
haupt nicht in solchen Räumen verwendet werden. 
Unter Luftabschluss brennende Glühlampen müssen 
dicht schliessende Ueberglocken haben, die auch die 
Fassung einschliessen. 

§ 5. 

Generatoren, Motoren und Transformatoren. 

Die Gestelle von Dynamomaschinen, Motoren 
und von zugänglich aufgestellten Transformatoren 
müssen entweder isolirt und mit einem isolirenden 
Bedienungsgang umgeben oder dauernd geerdet 
sein. Für Transformatoren, die in einem besonderen 
Schutzverschlag stehen und nur besonders instruirtem 
Personal zugänglich sind, braucht diese Vorschrift 
nicht eingehalten zu werden. 

§ 6. 

Akkumulatoren. 

In Akkumulatorräumen darf keine andere als 
elektrische Glühlichtbeleuchtung verwendet werden. 
Solche Räume müssen dauernd gut ventilirt sein. 
Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und 
letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder 
ähnliche nicht hygroskopische Unterlagen zu isoliren. 
Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um beim 
Auslaufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes 
zu vermeiden. Während der Ladung dürfen in diesen 
Räumen glühende oder brennende Gegenstände nicht 
geduldet werden. 

Die Batterien müssen mit einem isolirenden Be
dienungsgang umgeben und ihre Anordnung muss 
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derart getroffen sein, dass bei der Bedienung eine 
zufällige gleichzeitige Berührung von Punl,ten, 
zwischen denen eine Spannung von mehr als 250 Volt 
herrscht, nicht erfolgen kann. 

§ 7. 

Schalttafeln. 

Bei Schalttafeln ist Holz nur als Konstruktions
material, nicht aber als Isolation c/'ulässig. Schalt
tafeln, bei denen der einzelne Apparat mehr als 
3 Kilowatt oder dieHauptleitungen mehr als lOKilowatt 
führen, müssen aus feuersicherem Material hergestellt 
werden. Sicherungen, Schalter und alle Apparate, 
in denen betriebsmässig Stl'omunterbrechung statt
findet, müssen derart angeordnet sein, dass etwa im 
Betriebe der elektrischen Einrichtungen auftretende 
Feuererscheinungen benachbarte brennbare Stoffe 
nicht entzünden können. 

Schalttafeln müssen mit einem isolirenden Be
dienungsgang umgeben sein und, soweit sie für 
nicht instruirtes Personal zugänglich sind, müssen 
sämmtliche Theile, die unter Spannung gegen Erde 
stehen, auf der Bedienungsseite durch Gehäuse vor 
Berührung geschützt sein. Die gleiche Vorschrift 
gilt auch für die Rückseite der Schalttafeln, sofern 
dieselbe überhaupt begehbar ist. Bei Schalttafeln, 
die betriebsmässig auf der Rückseite zugänglich 
sein müssen, darf die Entfernung zwischen unge
schützten stromführenden Theilen der Schalttafel 
und der gegenüberliegenden Wand nicht weniger als 
1 m betragen. Sind auf der letzteren ungeschützte 
stromführende Theile in erreichbarer Höhe vorhan
den, so muss die horizontale Entfernung bis zu den
selben 2 m betragen und der Zwischenraum durch 



Geländer getheilt sein. Im Uehrigen wird bezüglich 
der Ausrüstung der S('halttafeln auf die §§ 13a und d, 
15, 16, 17 und 18 verwiesen. 

Leitungen. 

§ 8. 

Querschnitt der Leitungen. 
Die höchste zulässige Betriebsstromstärke für 

isolirte Leitungen und oberirdisch verlegte Kabel 
aus Kupfer, das den Normalien des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker entspricht, ist nach fol
gender Tabelle zu bemessen. 

Querschnitt Betriebs- Querschnitt Betriebs-
in Quadrat- stromstärke in Quadrat- stromstilrke 
millimeter in Ampere millimeter in Ampere 

0,75 2 35 80 
1 4 50 100 
1,5 6 70 130 
2,5 10 95 165 
4 15 120 200 
6 20 150 235 

10 30 185 275 
16 40 2.tO 330 
25 60 

Blanke Kupferleitungen bis zu 50 Quadratmilli
meter Querschnitt unterliegen den Vorschriften der 
vorstehenden Tabelle; blanke Kupferleitungen über 
50 Quadratmillimeter können mit 2 Ampere für den 
Quadratmillimeter belastet werden. Auf Freileitun
gen und unterirdisch verlegte Kabel finden die vor
stehenden Zahlenbestimmungen keine Anwendung. 
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Bei Verwendung von Drähten aus anderen Me
tallen müssen die <..\uel·schnitte entsprechend grösser 
gewählt werden. 

Der geringste zulässige Querschnitt für isolirte 
Kupferleitungen ist ein l.,I,uadratmillimeter, an und 
in Beleuchtungskörpern 3/4 <..\uadratmillimeter. 

Der geringste zulässige <..\uerschnitt von blanken 
Leitungen in Gebäuden ist 4 <..\uadratmillimeter; der
jenige von Freileitungen aus Kupfer oder anderen 
~letallen von mindestens gleich grosser Bruchfestig
keit ist 10 <..\uadratmillimeter. 

§ 9. 

Freileit.ung en. 

a) Freileitungen müssen für Spannungen über 
i)Uü Y olt aus blanken Drähten bestehen. Bei geringeren 
Spannungen sind wetterbeständig isolirte Drähte zu
lässig. J<'reileitungen dürren nur aur Isolirglocken 
verlegt werden. 

b) Blanke Freileitungen müssen mindestens () m, 
uei Wegubergängen mindestens ti m von der Erd
obertläche entfernt sein. 

c) Freileitungen in der Nähe von Gebäuden, 
Brücken u. dergl. sind so anzubringen, dass sie ohne 
uesolldere Hülfsmittel nicht zugänglich sind. 

d) Svannweite und Durchhang müssen derart 
bemessen werden, dass Gestänge aus Holz mit 
10facher und aus Eisen mit bracher Sicherheit und 
Leitungen bei - 20 0 C lIut bfacher Sicherheit (bei 
Leitungen aus hartgezogenem Metall mit 3facher 
:::licherheit) beansprucht sind. Dabei ist \.ler Wind
druck mit l':.:li) kg für 1 <..\uadratmeter senkrecht ge
troffener Fläche in Rechnung zu bringen. 

e) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend sind 
Freileitungen durch Blit\lBchut\lvorrichtungen \lU 
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sichern, die auch bei wiederholten Blitzschlägen 
wirksam bleiben. Es ist dabei auf eine gute Erd
leitung Bedacht zu nehmen, die unter mög" 
lichster Vermeidung von Krümmungen auszuführen 
ist. Fahrschienen können als Erdleitung benutzt 
werden. 

f) Bezüglich der Sicherung vorhandener Telephon
und Telegraphenleitungen gegen Freileitungen wird 
auf § 12 des Telegraphengesetzes vom 6. April 1892 
verwiesen.*) 

§ 10. 

Blanke Leitungen in Gebäuden. 

Blanke Leitungen sind in Betriebsräumen, als 
Kontaktleitungen auch in solchen Räumen, wo sie 
nur besonders instruirtem Personal zugänglich sind, 
ferner allgemein in feuersicheren Räumen ohne 
brennbaren Inhalt, soweit sie vor Beschädigungen 
und zufälliger Berührung geschützt sind, gestattet. 
Ausnahmsweise sind in nicht feuersicheren Räumen, 
in denen ätzende Dünste auftreten, blanke Leitungen 
zulässig, wenn sie durch einen geeigneten Ueberzug 
gegen chemische Beschädigung geschützt sind. 

Blanke Leitungen sind nur auf Isolirglocken oder 
gleichwerthigen Vorrichtungen zu verlegen und 
müssen, soweit sie nicht unausschaltbare Parallel
zweige sind, bei Spannweiten von mehr als 6 m min
destens 30 cm, bei Spannweiten von 4-6 m min
destens 20 cm und bei kleineren Spannweiten 

*) Dieser Paragraph lautet: .Elektrische Anlagen sind, wenn 
eine Störung des Betriebes der einen Leitung durch die andere 
eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desjenigen Theiles, 
welcher durch eine spätere Anlage oder durch eine später ein
tretende Aenderung seiner bestehenden Anlage diese Störung 
oder die Gefahr derselben veranlasst, nach Möglichkeit so aus· 
zufiihren, dass .ie skh nicht störend beeintlussen." 
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mindestens 15 cm von einander, in allen Fällen aber 
mindestens 10 cm von der "Vand bllw. von Gebäude
theilen entfernt sein. Bei Verbindungs leitungen 
zwischen Akkumulatoren, Maschinen und Schalttafeln 
sind auch andere Isolirstücke und kleinere Abstände 
zulässig. 

Betriebsmässig geerdete blanke Leitungen fallen 
nicht unter die Bestimmungen dieses Paragraphen, 
müssen aber gegen mechanische und chemische Be
schädigungen geschützt sein. 

§ 11. 

Isolirte Leitungen. 
a) Isolirte Leitungen (Bezeichnung G) dürfen, 

soweit ätllende Dämpfe nicht zu befürchten sind, 
verwendet werden, wenn sie eine Gummiisolirung in 
Form einer ununterbrochenen nahtlosen und voll
kommen wasserdichten Hülle besitllen. Die Gummi
isolirung muss durch eine Umhüllung aus faserigem 
lVIa,terial noch besonders geschützt sein. 

b) Mehrfachleitungen sind in Innenräumen zu
lässig, wenn jeder Leiter nach § 11 a isolirt ist. Es 
ist hierbei statthaft, die isolirten Leitungen anstatt 
einIlein auch durch eine gemeinsame Umhüllung 
aus faserigem ;yraterial zu schützen. Verdrillte bieg
same Mehrfachleitungen dürfen nicht fest verlegt 
werden. 

c) Biegsame Leitungen zum Anschluss beweg
lieher Lampen und Apparate müssen mit einem 
Gummischlaueh oder geerdetem Metall umgeben sein. 
Für hinter einander geschaltete Lampen sowie als 
Ausschalterleitungen sind verdrillte Mehrfaehleitun
gen nur in Betriebsräumcn gestattet. 

(1) "Verm vulkanisil'te GmTIlniisoliruug verwendet 
wird, muss der Leiter vcninnt sein. 
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§ 12. 

Bleikabel. 

a) Blanke Bleikabel (Bezeichnung K B), bestehend 
aus einer oder mehreren Kupferseelen, starken Isolir
schichten und einem nahtlosen, einfachen, oder einern 
mehrfachen Bleimantel, müssen gegen mechanische 
Beschädigung geschützt sein und dürfen nicht un
mittelbar mit Stoffen, die das Blei angreifen, in Be
rührung kommen. 

b) Asphaltirte Bleikabel (Bezeichnung K A) dürfen 
nur da verlegt werden, wo sie gegen mechanische 
Beschädigung geschützt sind. 

c) Asphaltirte armirte Bleikabel (Bezeichnung 
K E) bedürfen eines besonderen mechanischen 
Schutzes nicht. 

d) Bleikabel jeder Art dürfen nur mit Endver
schlüssen, Abzweigmuffen, oder gleichwerthigen Vor
kehrungen, die das Eindringen von Feuchtigkeit wirk
sam verhindern und gleichzeitig einen guten elek
trischen Anschluss vermitteln, verwendet werden. 

An den Befestigllngsstellen ist darauf zu achten, 
dass der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt 
wird; Rohrhaken sind daher nur bei armirten Kabeln 
als Befestigungsmittel zulässig. 

Blanke Bleikabel, deren Kupferseele weniger als 
6 Quadratmillimeter Querschnitt hat, sind nur dann 
zulässig, wenn ihre Isolirung aus vulkanisirtem 
GUlluni oder gleichwerthigem Stoff besteht. 

e) Bei eisenarmirten Kabeln für Ein- oder 
Mehrphasenstrom müssen sämmtliche zu einem 
Stromkreis gehörigen Leitungen in demselben Kabel 
enthalten sein. 
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§ 13. 

Leitu ngsverlegung. 

a) Alle Leitungen und Apparate müssen auch 
nach der Verlegung in ihrer ganzen Ausdehnung in 
solcher Weise zugänglich sein, dass sie jeder Zeit 
geprüft und ausgewechselt werden können. Unter
irdisch verlegte Leitungen unterliegen dieser Vor
schrift nicht. 

b) Leitungsdrähte dürfen nur durch Verlöthen, 
Verschrauben oder auf eine andere gleichwerthige 
Verbindungs art mit einander und mit Apparaten ver
bunden werden. Drähte durch einfaches Um ein
anderschlingen der Drahtenden zu verbinrlen, ist un
zulässig. 

Zur Herstellung von Löthstellen dürfen Löth
mittel, die das Metall angreifen, nicht verwendet 
werden. Die fertige Verbinrlungsstelle ist entsprechenrl 
der Art der betreffenden Leitungen sorgfältig zu 
isoliren. 

Die Anschluss- und Abzweigungsstellen von 
freigespannten Leitungen müssen von Zug entlastet 
sein. 

Die Verbindung rler Leitungen mit den Apparaten 
ist mittels Klemmschrauben auszuführen. 

Drahtseile bis zu 6 Quadratmillimeter und Drähte 
bis zu 25 Quadratmillimeter Kupferquerschnitt können 
mit angebogenen Oesen an die Apparate befestigt 
werden. Drahtseile über 6 Quadratmillimeter sowie 
Drähte über 25 Quadratmillimeter Kupferquerschnitt 
müssen mit Kabelschuhen oder einem gleichwerthi
gen Verbindungsmittel versehen werden. Drahtseile 
von geringerem Querschnitt müssen, wenn sie nicht 
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gleichfalls Kabelschuhe erhalten, an den Enden ver
löthet werden. 

c) Kreuzungen von Leitungen mit anderen Lei
tungen und mit Fonstigen Metalltheilen sind so aus
zuführen, dass gegenseitige Berührung ausge
schlossen ist. 

Bei Einrichtungen, bei denen ein Zusammenlegen 
von Leitungen unvermeidlich ist (in Rohren verlegte 
Leitungen, Regulirvorrichtungen), dürfen isolirte 
Leitungen so verlegt werden, dass sie sich berühren, 
wenn Vorsorge gegen Durchscheuern der Isolation 
getroffen ist. 

d) Wand- und Deckendurchgänge sind entweder 
der in dem betreffenden Raume gewählten Ver
legungsart entsprechend auszuführen, oder es sind 
haltbare Rohre (Holz ausgeschlossen), die ein be
quemes Durchziehen der Leitungen gestatten, zu 
verwenden. In diesem Falle ist für jede einzeln ver
legte Leitung, sowie für jede Mehrfachleitung je ein 
Rohr zu verwenden und die Rohre sind so zu ver
legen, dass sich 'Vasser nicht ansammeln kann. Die 
Rohre müssen über Decken- und Wandflächen min
destens 1 cm und über Fussböden mindestens 10 cm 
vorstehen und sind gegen mechanische Beschädigung 
zu schützen. In feuchten Räumen sind Rohre von 
genügender Isolirfähigkeit und mechanischer Festig
keit, deren Enden nach Art der Isolirglocken ausge
bildet sind, zu verwenden, oder die Leitungen sind 
frei durch genügend weite Kanäle zu führen. 

Bei Wanddurchgängen ins Freie sind Einführungs
stücke von feuersicherem Isolirstoff mit abwärts ge
krümmtem, nach Art der Isolirglocken ausgebildetem 
Ende zu verwenden, oder die Leitungen sind frei 
dnrch genügend weite Kanäle zu führen. 
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Bei Durchführungen der Leitungen durch hölzerne 
Wände und hölzerne Schalttafeln müssen die Oetf
nun gen mit isolirenden und feuersicheren Tüllen aus
gefüttert sein. 

Betrieusmässig geerdete Leitungen fallen nicht 
unter die Bestimmungen dieses Absatzes, sind aber 
gegen die Einflüsse der Mauerfeuchtigkeit zu schützen. 

e) Soweit festverlegte Leitungen der Berührung 
zugänglich oder der mechanischen Beschädigung 
ausgesetzt sind, müssen sie durch Verkleidungen 
geschützt werden, die so hergestellt sein sollen, dass 
die Luft frei hinzutreten kann. Rohre gelten als 
Schutzverkleidung. 

Armirte Bleikabel und metallumhüllte Leitungen, 
sowie sämmtliche Leitungen in Bet.riebsrliumen 
unterliegen dieser Vorschrift nicht. 

§ 14. 

Isolirung und Befestigung der Leitungen. 

Für die Befestigungsmittel und die Verlegung 
aller Arten von Leitungen gelten folgende Be
stimmungen: 

a) Isolirglocken dürfen im Freien nur in auf
rechter Stellung, in gedeckten Räumen nur in solcher 
Lage befestigt werden, dass sich keine Feuchtigkeit 
in der Glocke ansammeln kann. 

b) Rollen, Ringe und Klemmen müssen aus Por
zellan oder Glas hergestellt und so geformt und an
gebracht sein, dass die Leitungen in einem lichten 
Abstande von wenigstens 1 cm von der Wand ge
halten werden. 

Bei Führung längs der Wand soll auf je 80 cm 
mindest~ns eine ßefe!!tigung!!!!telle kommen. 
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Bei Führung an den Decken kann die Entfernung 
im Anschluss an die Deckenkonstruktion ausnahms
vreise grösser sein. 

c) Mehrfachleitungen dürfen nicht sn befestigt 
vrerden. dass ihre Einzelleiter auf einander gepresst 
sind: metallene Bindedrähte sind hierbei nicht zu
lässig. 

d) Rohre können zur Verlegung isolirter Lei
tungen unter Putz, in und auf Wänden, Decken nnd 
Fussböden vervrendet vrerden, sofern sie die Lei
tungen dauernn gegen die Wirkungen der Feuchtig
keit schützen. Sie können aUf! Metall oder Isolir
material oder ans Metall mit isolirender Auskleidung 
bestehen. Es ist gestattet, Hin- und Rückleitung in 
dasselbe Rohr zn verlegen; jedoch dürfen nur solche 
Leitungen gleicher Polarität in einem gemeinsamen 
Rohr verlegt vrerden, die mit einer ~ 16 e ent
sprechenden Sicherung versehen sind; mehr als drei 
Ijeiter in demselben Rohre sinn nicht zulässig. Bei 
Vervrendung eiserner Rohre für Ein- oder Mehr
phasenstromleitnngen müsse.n dagegen sämmtliche 
zu einem Stromkreise gehörigen Leitungen in dem
selben Rohre verlegt werden. Die lichte Weite der 
Rohre, nie Zahl und der Radius der Krümmungen, 
sowie nie Zahl ner Dosen müssen so gp,wähit wp,rden, 
nass man die Leitung:en jenerzeit leicht einzip,hen 
und entfernen kann. Die Leitungen diirfen erst nach 
Verlegung der Rohre eingezogen werden. 

Die Rohre sind so herzurichten. nass die Tsolirnng: 
der Leitungen durch vorstehende Theile und scharfe 
Kanten nicht verletzt werden kann; die Stossstellen 
müssen bei MetalIrohren zum Zwecke der Ernung: 
elektrisch leitend verbunden sein. Die Rohre sind 
so zu yerlegen, dass sich an keiner Stelle Wasser 
ansammeln kann. 
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Drahtverbindungen dürfen nicht innerhalb oer 
Rohre, sondern nur in Verbinoungsdosen ausgeführt 
weroen, oie jederzeit leicht geöffnet werden I,önnen. 

Sofern Metallrohre als geerdete Leitungen dienen, 
unterliegen sie den allgemeinen Vorschriften über 
geerdete Leitungen, insbesondere oen ~~ Rund Hla. 

e) Holzleisten sind zur Verlegung von Leitungen 
nicht gestattet. Krampen sino nur zur Befestigung 
von betriebsmässig geerdeten blanken Leitungen in 
trockenen Räumen zulässig. 

Apparate. 
§ 15. 

Allgemeines. 

Die stromführenden Theile sämmtlicher Apparate 
müssen auf feuersicheren, auch in feuchten Räumen 
ausreichend isolirenpen Unterlagen montirt und von 
Schutzkästen derart umgeben sein, dass Rie sowohl 
vor Berührung geschützt als auch von brennbaren 
Gegenstände,n feuersicher getrennt sind. 

Apparate auf Schalttafeln, soweit sie nur in
struirtem Personal zugänglich sind, sowie Apparate, 
oie im Freien in unzugänglicher Lage angebracht 
sind, können Schutzkiisten entbehren. 

Die stromführenden Theile sämmtlicher Apparate 
müssen gegen die Erde ebenso sorgfältig isolirt sein, 
wie die in den betreffenden Räumen verlegten Lei
tungen. Bei Einführung von Leitungen muss oer für 
die Leitungen vorgeschriebene Abstand von der 
Wand gewahrt bleiben, 

Die Kontakte sino derart zu bemesRen, oafls durch 
den stärksten vorkommenden Betriebsstrom keine 
Erwärmung von mehr als 50 0 C fiber Lufttemperatur 
eintreten kann. 
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§ 16. 

Sicherungen. 

a) Nicht ausschaltbare Sicherungen müssen der
art konstruirt oder angeordnet sein, dass sie auch 
unter Spannung gefahrlos gehandhabt werden können; 
sie dürfen unter Spannung nur von instruirtem Per
sonal gehandhabt werden. 

b) Die neutralen oder Nullleitungen bei Mehr
lciter- oder Mehrphasensystemen, sowie alle betriebs
mässig geerdeten blanken Leitungen dürfen keine 
Sicherungen enthalten; dagegen sind alle übrigen 
Leitungen, die von der Schalttafel nach den Ver
brauchsstellen führen, durch Abschme!F.sicherungen 
oder andere selbstthätige Strom unterbrecher zu 
schützen. 

c) Für Anlagen in Innenräumen sind Sicherungen 
(mit Ausnahme des unter e angeführten Falles) an 
allen Stellen anzubringen, wo sich der Querschnitt 
der Leitungen in der Richtung nach der Verbrauchs
s teIle hin vermindert. 

Bei Abzweigungen kann das Anschlussleitungs
stück von der Hauptleitung zur Sicherung, wenn 
seine einfache Länge nicht mehr als 1 m beträgt, 
von geringerem Querschnitt sein als die Hauptleitung; 
es ist aber in diesem Falle von entzündlichen Gegen
ständen feuersicher zu trennen und darf nicht aus 
Mehrfachleitungen hergestellt sein. Bei grösserell 
Längen ist das Anschlussleitungsstück bis zur Siche
rung von gleichem Querschnitt zu wählen wie die 
Hauptleitung. 

d) Biegsame Leitungen zum Anschlutis von be
weglichen Lampen, Motoren und Apparaten sind stets 
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mittels lösbaren Kontaktes und Sicherung in jedem 
Pole abzuzweigen. 

e) Die Stärke der zu verwendenden Sicherung 
richtet sich nach dem Querschnitt der zu schützen
den Leitung in der Weise, dass die Normalstrom
stärke der Sicherung entweder gleich der höchsten 
nach § 8 zulässigen Betriebsstromstärke der Leitung 
oder schwächer zu wählen ist. 

~{ehrere Vertheilungsleitungen können eine ge
meinsame Sicherung von höehstens 6 Ampere Normal
stromstärke erhalten. Querschnittsverrninderungen 
oder Abzwf'igungenjenseits dieser Sicherung brauchen 
in diesem I"alle nicht weiter gesichert zu werden. 

f) Die Abschmelzstromstärke der Sicherung ~oll 

das Doppelte ihrer Normalstromstärke sein. Siche
rungen biB einschliesslich 50 Ampere Normalstrom
stärke müssen mindestens die Il/4fache Normal
stromstärke dauernd tragen können; vom kalten Zu
stande aus plötzlich mit der doppelten Nonnalstrom
stärke belastet, müssen sie in längstens 2 lVIinuten 
abschmelzen. 

g) Die Sicherungen müssen derart konstruirt sein, 
dass beim Ab~chmelzen, auch bei Kurzschluss, in 
der gesicherten Leitung kein dauernder Lichtbogen 
entstehen kann. 

In Innenräumen muss bei Sicherungen von 2 bis 
20 Ampere Normalstromstärke durch die Konstruktion 
eine irrthümliehe Verwendung zn starker Einslitze 
ausgeschlossen sein. 

Bei Sicherungen dürfen weiche plastische Metalle 
und Legirungen nicht unmittelbar den Kontakt ver
mitteln, sondern es müssen die Schmelzdrähte oder 
Schmelzstreifen in Kontaktstüeke aus Kupfer oder 
gleichgeeignetem Metall cingelöthet sein. 

h) Die Maximalspannung und die NOfmalstrom-

2* 
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stärke sind auf dem auswechselbaren Einsatz der 
Sicherung zu verzeichnen. 

i) Sicherungen sind möglichst zu centralisiren 
und in handlicher Höhe anzubringen; sie müssen der
art konstruirt und angebracht sein, dass sie gefahr
los funktioniren. 

k) In Räumen. in denen betriebsmässig explo
sible Gemische von ·Gasen. Staub oder Fasern vor
kommen. dürfen Sicherungen nur in luftdichten und 
explosionssicheren Schutzkästen angebracht werden. 

§ 17. 

Aus- und Umschalter. 

a) Rtl'omlm:ellger. Motoren sowie selbstständig 
gesicherte Lampengruppen und andere Stromver
hrauche müssen derart ausschaltbar sein, dass nach 
Ausschalten kein Thl'i1 hinter den Schaltern unter 
Spannung steht: in Hausinstallationen müssen die 
Ausf'lchalter derart sein, dass diese Ausschaltung 
durch Einen Handgriff erfolgt. Nullleiter und be
triebsmässig geerdete Leitungen dürfen entweder 
gar nicht odpr nur nach oder gleichzeitig mit den 
zugehörigen Aussenleitern ausschaltbar sein. 

h) Die Schalter müssen so konstruirt sein. dass 
sie nur in geschlossener oder offener Stellung, nicht 
aber in einer Zwischenstellung verbleiben können. 

Hebplschalter für Ströme über 30 Ampere und 
alle Hebelschalter in Betriebsräumen sind von dieser 
Vorschrift ausgenommen. 

Die Wirkungsweise aller Schalter muss derart 
sein, 'dass sich kein dauernder Lichtbogen bilden 
kann. 
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c) Die normale Betriebsstromstärke und Span
nung, fur die ein Schalter gebaut ü;t, 8inti <1u1' uelll
selben zu vermerken. 

d) Ausschalter müssen erkennen lassen, ob der 
Stromkreis geschlossen oder oft'en ist. 

e) Metallkontakte sollen Schleifkontakte sein. 

f) In Räumen, in denen betriebsmässig explo
sible Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vor
kommen, ist die Aufstellung von Ausschaltern und 
Umschaltern nur in Schutzkästen, die jede Feuers
gefahr ausschliessen, zulässig. 

g) Schalter müssen mit Schutzgehäusen aus 
Isolirstoff oder geerdetem Metall versehen sein, des
gleichen müssen ihre aus den Schutzgehäusen her
vorragenden 'l'heile, wie Griffe und dergI., aus Isolir
material bestehen oder geerdetes Met<1l1 enthalten 
(Ausnahme vergl. § 15, Abs. 2). 

§ 18. 

Widerstände. 

Widerstands- und Heizapparate, bei denen eine 
Erwärmung um mehr als 50 0 C eintreten kann, sind 
derart anzuordnen, dass eine Berührung zwischen 
den wärmeentwickelnden Theilen und entzündlichen 
Stoffen, sowie eine feuergefährliche Erwärmung der 
Letzteren nicht vorkommen kann. 

Widerstandsapparate dürfen nur auf feuersicherer 
Unterbge, und zwar freistehend oder an feuer
sicheren Gebäudetheilen angebracht werden. Für 
Räume, in denen betriebsmässig explosible Gemische 
von Staub, Fasern oder Gasen vorhanden sind, vergl. 
die Bestimmungen des § 4. 
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Lampen und ZubehÖ'r. 

§ 19. 

Allgemeines. 

a) Die unter Spannung stehenden Theile von 
Lampen und Zubehör müssen, soweit sie ohne be
sondere Hilfsmittel erreichbar sind, durch eine Um
hüllung aus Isolirmaterial oder geerdetem Metall ge
schützt sein. 

b) Um während der Bedienung der Lampen alle 
Theile derselben spannungslos zu machen, sind min
destens für jede selbstständig gesil:herte Lampen
gruppe in allen unter Spannung stehenden Leitungen 
Ausschaltel' anzubringen. 

c) Bei Reihenschaltung von Lampen ausserhalb 
von Betriebsräumen muss jede Lampe mit einer Vor
richtung versehen sein, welche bei Stromunter
brechnng in der Lampe selbstthätig Kurzschluss oder 
Nebenschluss herstellt. 

§ 20. 

Lam penträger. 

a) Metallene Lampentriiger jeder Art müssen 
entweder gegen Berührung geschützt oder geerdet 
sein. 

b) Beleuchtungskörper müssen so angebracht 
werden, dass die Zuführungs drähte durch Drehen des 
Körpers nicht verletzt werden können. 

e) An und in Beleuchtungskörpern ist isolirter 
Draht oder Mehrfachleitung (G; § 11) verwendbar. 
Wenn der Draht an der Aussenseite des Beleuchtungs
körpers geführt ist, mUSR er derart befestigt sein, 
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dass er seine Lage nicht verändern kann, und dass 
eine Beschädigung der Isolirung durch die Befesti
gung ausgeschlossen ist. 

§ 21-

Glühlampen. 

a) In Räumen, in denen betriebsmässig explo
sible Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vor
kommen, dürfen nur unter Luftabschluss brennende 
Glühlampen mit dichtschliessenden U eberglockel1, die 
auch die Fassungen einschliessen, verwendet werden. 

Glühlampen, die mit ent7.ündlichen Stoffen in 
Berührung kommen können, müssen mit Schalen, 
Glocken oder Drahtgittern versehen sein, durch die 
die Berührung der Lampen mit entzündlichen Stoffen 
verhindert wird. 

b) Die stromführenden Theile der Fassungen 
müssen auf feuersicherer Unterlage montirt und 
durch feuersichere Umhüllung, die jedoch nicht 
unter Spannung gegen Erde stehen darf, vor Be
rührung geschüt7.t sein. Stoffe, die in der \Värme 
entzündlieh sind oder Formveriinderungen erleiden, 
sind als Bestandtheile im Innern der Fassungen aUR
geschlossen. 

c) Ausschalter an Fassungen sind verboten. 
d) Die 11l1ter Spannung stehenden Theile 

der Glühlampen müssen vor Berührung geschützt sein. 
e) Schnurpendel aus biegsamer Mehrfachleitung 

sind nur dann zulässig, wenn das Gewicht der Lampe 
nebst Schirm von einer besonderen Tragschnur ge
tragen wird, die mit der Litze verflochten sein kann. 
Sowohl an der Aufhängestelle als auch an der 
Fassung müssen die Leitungsdrähte länger sein als 
die Tragschnur, damit kein Zug auf die Leitungs
drähte ausgeübt wird. 
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§ 22. 

Bogenlampen. 

a) In Räumen, in denen betriebsmässig explo
sible Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vor
kommen, dürfen Bogenlampen nicht verwendet 
werden. 

b) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, die 
ein Herausfallen glühender Kohlentheilchen ver
hindern, nicht verwendet werden. 

c) Bogenlampen sind isolirt in die Laterne (Ge
hänge, Armaturen) einzusetzen. Die Aufhängevor
richtung ist in allen Fällen zu erden. Die Laterne 
ist zu erden, wenn sie der Berührung zugänglich 
ist, während die Lampe unter Spannung steht. 

d) Die Einführungsüfl:'nung'en für die Leitungen 
müssen so beschaffen sein, dass die Isolirhülle der 
letzteren nicht verletzt werden und Feuchtigkeit in 
das Innere der Laterne nicht eindringen kann. 

e) Soweit die Zuleitungsdrähte der Berührung 
zugänglich sind, während die Lampe unter Spannung 
steht, müssen sie isolirt und mit einer geerdeten 
Metallurnhüllung versehen sein. 

f) Bei der Verwenduug' der Zuleitungs drähte als 
Aufhängevorrichtulig' dürfen die Anschlussstellen der 
Drähte nicht durch Zug beansprucht und die Drähte 
nicht verdrillt weruell. 

Isolation der Anlagen. 

§ 23. 

Ueberwachung. 

Vor lnbetriebsetzullg einer Anlage is t durch 
lsulatiollsprüfllllg' mit miudcstells 100 Volt Spanuuug 



festzustellen, ob Isolationsfehler yorh;mden sind. 
Das Gleiche gilt von jeder Erweiterung der Anlage. 

Für Centralen sind nach Möglichkeit Vorrich
tungen vorzusehen, durch welche man sich über den 
Isolationszustand der Anlage dauernd unterrichtet 
hält. Ueber das Ergebniss ist Buch zu führen. 

Zur dauernden Erhaltung des vorgeschriebenen 
Zustandes der Gestänge, der Leitungen, der Sicher
heitsvorrichtungen und der Erdung mit ihren Kon
takten muss eine Ueberwachung jn der 'Weise statt
finden, dass jährlich mindestens einmal eine ein
gehende Revision und ausserdem vierteljährlich 
mindestens einmal eine Begehung sämmtlicher ober
irdischen Fernleitungen stattfindet. Deber den Be
fund ist Buch zu führen. 

§ 24. 

Isolationswerth. 

a) Der Isolationswiderstand muss für die in 
Innenräumen isolirt verlegten Theile des Leitungs-

netzes mindestens 3 000_()()() Ohm betragen. Ausser
n 

dem muss für jede Hauptabzweigung die Isolation 
mindestens 

betragen. 

3000000 
10000+--- Ohm 

n 

In diesen Formeln ist unter n die Zahl der an 
die betreffende Leitung angeschlossenen Glühlampen 
zu verstehen, einschliesslich eines Aequivalentes von 
10 Glühlampen für jede Bogenlampe, jeden Elektro
motor oder anderen stromverbrauchenden Apparat. 

b) Der Isolationswiderstand von Freileitungen 
muss bei Regenwetter mindestens 100 000 Ohm für 
das Kilometer einfacher Länge betragen. 
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§ 25. 

Messungen. 

a) Bei Messungen von Neuanlagen muss nicht 
nHr die Isolation zwischen den Leitungen und der 
Erde, sondern auch die Isolation je zweier Leitungen 
verschiedenen Potentiales gegell einander gemessen 
werden; hierbei müssen alle Glühlampen, Bogen
lampen, Motoren oder andere stromverbrauchenden 
Appnrnte von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen 
alle vorhandenen Beleuchtungskörper angeschlossen, 
alle Sicherungen eingesetzt und alle Schalter ge
schlossen sein. Reihenstromkreise dürfen jedoch nur 
an einer einzigen Stelle geöffnet werden, die mög
lichst nahe der Mitte zu wählen ist. Dabei müssen 
die Isolationswiderstände den Formeln des § 24 ge
nügen. 

b) Bei Isolationsmessullg durch Gleichstrom 
gegen Erde soll, wenn möglich, der negative Pol der 
Stromquelle an die zu messende Leitung gelegt 
werden, und die Messung soll erst erfolgen, nach
dem die Leitung während einer Minute der Spannung 
ausgesetzt war. Alle Isolationsmessungen müssen, 
wenn möglich, mit der Betriebsspannung, mindestens 
aber mit einer Spannung von 100 Volt angestellt 
werden. 

Schutzmaassregeln beim Betriebe. 
§ 26. 

a) Das Arbeiten an TheiIen des Leitungsnetzes 
ist nur nach vorheriger Ausschaltung und einer un
mittelbar an der Arbeitsstelle vorgenommenen 
Erdung und Kurzschliessung der stromführenden 
TheiJe gestattet. 
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Das Arbeiten an unter Spannnng stehenden 
Apparaten und Stromverbrauchern ist verboten. Die 
zu behandelnden Theile sind vorher allpolig abzu
schalten, und die Stellung der Ausschalter ist durch 
Verriegelung zu sichern. Das Auswechseln von 
Glühlampen ist nur gestattet, wenn der Stromkreis 
vollständig abgeschaltet ist. Die Bedienung von 
Bogenlampen ist nur gest'tttet, nachdem die Lampe 
von dem Stromkreis vollständig abgeschaltet und 
entweder geerdet oder durch eine geerdete Vor
richtung von der Leitung entfernt worden ist. 

Ausnahmen von den Bestimmungen der beiden 
vorigen Absätze sind in Centralen und in Unter
stationen (Transformatorenstationen) gestattet. In 
diesen darf an unter Spannung stehenden Theilen 
gearbeitet werden, jedoch nur von instruirtem Per
sonal und wenn möglich in Gegenwart einer zweiten 
Person. Ebenfalls ausnahmsweise kann die Be
dienung von Kollektoren und Schleifbürsten im Be
triebe von instruirtem Personal ausgeführt werden 
jedoch nur dann, wenn der Bedienende isolirt steht, 
und wenn die Bedienung ohne Berührung des Ge
stelles oder des anderen Poles leicht möglich ist. 

Die Handhabung von Schaltern, sowie das Aus
wechseln von Sicherungen, die der Bestimmung des 
§ 16a entsprechen, sind nicht als Arbeiten im Sinne 
der vorstehenden Bestimmungen zu betrachten. 

b) In Innenräumen, in denen betriebsmässig 
blanke unter Spannung stehende Theile unvermeid
lich sind, müssen Warnungstafeln angebracht sein. 
Wo solche Theile vorkommen, müssen die Strom
kreise innerhalb des von ihnen versorgten Raumes 
ausschaltbar sein, und der Raum darf nur bei aus
reichender Beleuchtung betreten werden 

c) In jeder Betriebsstätte sind Vorschriften über 
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rlie Behanrllung von Personen. rlie rlurch elektrischen 
Strom betäubt sinrl, sichtbar anzubringen. 

Pläne. 

§ 27. 

Für jede Starkstromanlage soll bei Fertigstellung 
ein Plan und ein Schaltungsschema hergestellt 
werden. Der Plan soll enthalten: 

a) Bezeichnung der Räume nach Lage und Ver
wendung. Besonders hervorzuheben sind feuchte 
Räume und solche, in denen ätzende oder leicht ent
zündliche Stoffe oder explosible Gemische von Gasen, 
Staub oder Fasern vorkommen. 

b) Lage, Querschnitt und Isolirungsart der 
Leitungen. Der Querschnitt wird, in Quadratmilli
meter ausgedrückt, neben die LeitungsIinien ge
setzt. Die Isolirungsart wird durch die unten an
geführten Buchstaben bezeichnet. 

c) Art der Verlegung (Isolirglocken, Rollen, 
Klemmen, Rohre etc.)j hierfür sind ebenfalls nach
stehend Bezeichnungen angegeben. 

d) Lage der Apparate und Sicherungen. 
e) Lage und Art der Lampen, Elektromotoren 

und sonstigen Stromverbraucher. 
Für alle diese Pläne sind folgende Bezeichnungen 

anzuwenden. 

wJ/A = Erdung. 

X = Feste Glühlampe. 

~ = Bewegliche Glühlampe. 

® 5 = Fester Lampenträger mit Lampen
zahl (5). 
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.-vv® 3 = BeweglicherLampenträgermitLampen
zahl (3). 

Obige Zeichen gelten für Glühlampen jeder 
GrÖsse. 

(Q) 6 = Bogenlampe mit Angabe der Strom
stärke (6) in Ampere. 

0 10 = Dynamomaschine bezw. Elektromotor 
jeder Stromart mit Angabe der höch
sten zulässigen Beanspruchung in 
Kilowatt. 

~IIIIII I- Akkumulatoren. 

)- = Wandfassung, Anschlussdose. 

= Einpoliger bezw. zweipoliger bezw. 
6 dreipoliger Ausschalter mit Angabe 

der höchsten zulässigen Stromstärke 
(6) in Ampere. 

!i5 s = Umschalter desgl. 

t- - = Sicherung (an der Abzweigstelle). 

~ 10 = Widerstand, Heizapparate und dergl. 
mit Angabe der höchsten zulässigen 
Stromstärke (10) in Ampere. 

~ 10 = Desgleichen beweglich angeschlossen. 

~~ 7,5 

1. 

::: 'fransformator mitAngabe der Leistung 
in Kilowatt (7,5). 

Drosselspule. 

= Blitzschutzvorrichtung. 
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l'r1 ~ = Zweileiter- bezw. Dreileiter- oder Dreh
stromzähler mit Angabe des Mess
bereichs in Kilowatt (5 bezw. 20). 

Zweilei terschal ttafel. 
Dreileiterschalttafel oder Schalttafel 

für mehrphasigen Wechselstrom. 
Einzelleitung. 
Hin- und Rückleitung. 

Dreileiter- oder Drehstromleitung. 

= Fest verlegte Mehrfachleitung jeder 
Art. 

/ 
B 

BE 
G 

KB 
KA 
KE 

Nach oben führende Steigleitung. 

Nach unten führende Steigleitung. 

Blanker Kupferdraht. 
Blanker Eisendraht. 
Leitung nach § 11 a. 
Kabel nach § 12a. 
Kabel nach § 12b. 
Kabel nach § 12c. 

(g) Verlegung auf Isolirglocken nach 
§ 14a. 

(r) Verlegung auf Rollen oder Hingen 
nach § 14 b. 

(k) Verlegung auf Klemmen nach § 14 b. 
(0) Verlegung in Rohren nach § 14d. 

Das Schaltungsschema soll enthalten: Querschnitte 
der Hauptleitungen und Abzweigungen von den 
Schalttafeln mit Angabe der Belastung in Ampere. 

Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten auch 
für alle Abänderungen und Erweiterungen. 

Der Plan und das Schalttingsschema sind von 
dem Besitzer der Anlage aufzubewahren. 
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Schluss bestimmungen. 
§ 28. 

Die vorstehenden Vorschriften treten vom 1. Ok
tober 1800 ab für Neuanlagen und Erweiterungen als 
vorHiufige, vom Verband Deutscher Elektroteehniker 
genehmigte Richtschnur in Kraft. 

Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält 
sich vor, dieselben den Fortschritten und Bedilrf
nissen der Technik entsprechend abzuändern. 

Der Vorsitzelllle der Sicherheitskommission. 

B ud deo 
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